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Der Ausgangspunkt des Streits im Jahr 1320 lag in der Wahrnehmung des kö­
niglichen Präsentationsrechts für die Nordhäuser Propstei durch Ludwig den 
Bayern, eine Befugnis, die ihre Rechtsgrundlage in einer hundert Jahre zuvor er­
lassenen Konstitution Friedrichs II. hatte. Nachdem am 20. April 1220 Papst Ho­
norius III. (1216—1227) auf Bitten König Friedrichs die Umwandlung des Frauen­
klosters Heiligkreuz zu Nordhausen in ein weltliches Kanonikerstift verfügt 
hatte10, war am 27. Juli desselben Jahres diese Umwandlung auf einem Hoftag 
in Augsburg vollzogen worden, wobei Friedrich die Vergabe der Präpositur für 
ewige Zeiten dem Reich vorbehalten hatte11. Wie bei Reichspropsteien üblich, 
war demnach der Propst vom König zu präsentieren und der so Präsentierte vom 
zuständigen Ordinarius, in diesem Falle vom Erzbischof von Mainz, zu dessen 
Diözese Thüringen gehörte12, in sein Amt einzufuhren. Diese und andere Rege­
lungen, die die Kollegiatkirche zu einem Reichsstift machten, waren von Hono­
rius HI. 122113 und erneut von Kaiser Friedrich IL und seinem Sohn König Hein­
rich (VH.) in getrennten Akten 122314 und schließlich noch einmal von Gregor 
IX. (1227-1241) 1235 bestätigt worden15.
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